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Gliederung 

ÅEinführung 

ÅVeränderungssperre und gemeindliches 
Einvernehmen 

ÅōŜƘǀǊŘƭƛŎƘŜ αLƴȊƛŘŜƴǘƪƻƴǘǊƻƭƭŜά  

ÅFehlerquellen und Rechtsschutz 

ÅZurückstellung des Genehmigungsantrags 

ÅZulässigkeit der Zurückstellung im BImSchV 

ÅFehlerquellen und Rechtsschutz 
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1. Teil 

Einführung 
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Plansicherungsinstrumente 

ωUntersagungsverfügung (§ 14 ROG) 
ω Einzelfall, konkrete Gefahr ROG 

ωZurückstellung (§ 15 BauGB) 

ωEinzelfall, konkrete Gefahr FNP 

ωVeränderungssperre (§ 14 BauGB) 

ωgenerell, abstrakte Gefahr B-Plan 

Ziel: Verhindern, dass durch Bauvorhaben vollendete 
Tatsachen geschaffen werden, die das förmliche 
Planverfahren nutzlos erscheinen lassen 
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Kommt das bekannt vor? 

Genehmigungsantrag 
 

Gemeinde beteiligt: Aufstellungsbeschluss 
und Veränderungssperre/Zurückstellung 

 
Versagung Einvernehmen der Gemeinde 

 
Was nun??? 
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2. Teil 

Umgang mit einer 
Veränderungssperre 
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Wohin zuerst? 

ÅErster Ansprechpartner: Genehmigungsbehörde 

Å§ 36 Abs. 2 S. 3 BauGB: αBehörde kann 
rechtswidrig versagtes Einvernehmen  ersetzen.“ 

ÅEinvernehmen zu Unrecht versagt? 

Å§ 36 Abs. 2 S. 1 BauGB: αDas Einvernehmen der 
Gemeinde darf nur aus den sich aus den §§ 31, 
33, 34 und 35 ergebenden Gründen versagt 
werden.ά 

Åinsbesondere § 35 Abs. 3 BauGB 
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Kann/darf Behörde ersetzen? 

ÅGemeinde darf Einvernehmen grds. auch wegen 
Veränderungssperre versagen 

Å2 Monate Zeit, um hierfür Voraussetzungen zu 
schaffen όα9ƛƴǾŜǊƴŜƘƳŜƴǎŦƛƪǘƛƻƴά § 36 Abs. 2 S. 2 
BauGB) 

ÅBehörde: Kompetenz, Einvernehmen zu ersetzen 
und Veränderungssperre zu αƳƛǎǎŀŎƘǘŜƴάΚ 

ÅGerichtliches Verwerfungsmonopol  behörd-
liche αbƛŎƘǘŀƴǿŜƴŘǳƴƎǎƪƻƳǇŜǘŜƴȊά  
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Inzidentkontrolle durch Behörde 
ÅPlanungshoheit  Rechte des Bauwilligen 

Åjedenfalls kein Recht der Behörde, die Nichtigkeit 
der Veränderungssperre verbindlich festzustellen 

Å§ 47 VwGO: α5ŀǎ Oberverwaltungsgericht entschei-
det über die Gültigkeit von Satzungen. [Χ] Kommt 
das Oberverwaltungsgericht zu der Überzeugung, 
dass die Rechtsvorschrift ungültig ist, so erklärt es 
sie für unwirksam.ά 

Åaber: behördliche Befugnis zur αbƛŎƘǘŀƴǿŜƴŘǳƴƎάΚ 
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DǊǳƴŘƎŜǎŜǘȊ ƎŜƘǘ ǾƻǊ Χ ŀōŜǊ ǿƛŜΚ 
ÅArt. 20 Abs. 3 GG: αDie vollziehende Gewalt ist an 

Gesetz und Recht gebunden.ά => pro & contra: 

ÅIst Behörde an bestehende Satzung gebunden oder 
an höherrangiges Recht, das die Satzung missachtet? 

ÅIst rechtswidrige Satzung überhaupt αwŜŎƘǘάΚ 

ÅUnabhängige Expertenkommission zur Novellierung 
des BauGB (Bericht 2002): Behörde darf bei 
ernstlichen Zweifeln an der Rechtmäßigkeit 
städtebauliche Satzung nicht anwenden 
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Was sagen die Gerichte? 
ÅVGH München 01.04.1985 und OVG Saarlouis 

20.02.1989: kein Recht zur Inzidentkontrolle 

ÅVGH Kassel 20.12.1989: Behörde hat bei 
bestehendem Anlass Satzung auf Gültigkeit zu prüfen 

ÅOVG Lüneburg 15.10.1999: αDie nach Landesrecht 
zur Ersetzung des Einvernehmens der Gemeinde 
zuständige Behörde ist befugt, sich über eine 
unwirksame Veränderungssperre hinwegzusetzen.ά 

ÅOVG Münster 30.06.2005: Normverwerfung αƛƴ 
engen DǊŜƴȊŜƴά (bei offensichtlicher Unwirksamkeit) 
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Kompromissweg möglich? 
ÅBVerwG 31.01.2001: i. E. offen lassend, aber 

Tendenz zur Anerkennung einer Nichtanwen-
dungskompetenz => hierzu Hinweise im Urteil 
ÅGemeinde ist zur Unwirksamkeit anzuhören, um 

Gelegenheit zur Fehlerkorrektur zu geben 

ÅGgf. ist die Kommunalaufsicht aufzufordern, 
einzuschreiten 

ÅNichtanwendungskompetenz, wenn 
ÅSatzung offensichtlich fehlerhaft ist 

ÅGemeinde/Kommunalaufsicht untätig bleiben  
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mögliche Fehlerquellen 
ÅFormelle Fehler (Verfahren, Ausfertigung Χ) 

ÅMaterielle Fehler 
ÅBVerwG: Ist im Zeitpunkt des Erlasses der 

Veränderungssperre ein Mindestmaß dessen zu 
erkennen, was Gegenstand des B-Plans sein soll? 

ÅNegativplanung (Verhinderung) unzulässig 

ÅKein α[ƛŜƎŜƴƭŀǎǎŜƴά oder Verzögern der Planung 

ÅKeine nachträgliche Heilung möglich 

ÅUnterlagen der Gemeinde genau prüfen! 
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αtƭŀƴ .ά ς Gerichtlicher Rechtsschutz 
ÅVerpflichtungs(Untätigkeits-)Klage § 42 VwGO 
ÅInzident-Prüfung der Veränderungssperre 

ÅNormenkontrollantrag § 47 VwGO 
ÅJahresfrist § 47 Abs. 2 VwGO 

ÅEinstweiliger Rechtsschutz § 47 Abs. 6 VwGO 
Åzur Abwehr schwerer Nachteile, 

ÅαŀǳǖŜǊƎŜǿǀƘƴƭƛŎƘŜǊ hǇŦŜǊά des Antragstellers 
(finanzielle Interessen reichen i.d.R. nicht) 

ÅUnwirksamkeit der Satzung offensichtlich 
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3. Teil 

Umgang mit 
Zurückstellungsanträgen 
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Regelungszweck Zurückstelllung 

ÅKonzentrationsplanung während der (langwie-
rigen) Planaufstellung sichern 

ÅAusreichend Zeit für ein schlüssiges gesamt-
räumliches Planungskonzept für den gesamten 
Planbereich (umfangreiche Untersuchungen) 

ÅKeine Vorwirkung durch αƛƴ Aufstellung 
befindlichen ½ƛŜƭŜά des FNP 
Å=> anders bei Zielen der Raumordnung als 

entgegenstehender öffentlicher Belang 
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Wann ist Zurückstellung möglich? 

ÅFormell rechtmäßiger Beschluss über die Auf-
stellung, Änderung oder Ergänzung eines FNP 
ÅAuf Antrag der Gemeinde 

ÅFrist: innerhalb von 6 Monaten nach Kenntnis vom 
Vorhaben in einem Verwaltungsverfahren 
(Beteiligung) 

ÅGefährdung der Konzentrationsplanung (§ 35 
Abs. 3 S. 3 BauGB) 

ÅVerlängerung um 1 Jahr mgl. ( BauGB-Novelle) 
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Zurückstellung auch im BImSchV? 

Å§ 15 BauGB: αBaugenehmigungsbehörde ά 

ÅNach Wortlaut keine direkte Anwendung 

ÅAber nach h. M.: analoge Anwendung 
ÅPlanwidrige Regelungslücke 

ÅVergleichbare Interessenlage 

ÅAllerdings aktuell VG Göttingen 20.08.2013: 
ÅNach Inkrafttreten BauGB-Novelle zum 20.09.2013 

kein Platz mehr für Analogie?  

ÅKeine Änderung § 15 Abs. 3 BauGB trotz bekannter  
Diskussion => Entwicklung bleibt abzuwarten 
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Weitere Anforderungen 

Å§ 15 Abs. 3 BauGB setzt Nachweis voraus, dass 
Gemeinde Konzentrationsplanung betreibt 
ÅOrtsüblich bekannt gemachter Aufstellungs-

beschluss mit Anstoßfunktion für Betroffene 

ÅAusreichend Hinweise auf Konzentrationsabsicht  

ÅGefährdung der Planung Χ 
Ådurch Vorhaben erschwert/unmöglich gemacht 

ÅPositives Planungskonzept der Gemeinde 

ÅEinzelfallprüfung 
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Mögliche Fehlerquellen 

Å§ 1 Abs. 4 BauGB: Anpassung an Raumordnung 
ÅDer Windenergie in substanzieller Weise Raum 

verschafft? (Abschnittsweise Prüfungsreihenfolge) 

ÅNachweis, dass Planung konkret gefährdet? 
ÅKonkrete Überlegungen, wo und in welcher Weise 

WEA errichtet werden sollen (VG Göttingen 
20.08.2013) 

ÅNur so Prognose für beantragtes Vorhaben mgl. 

ÅSchon gemeindegebietsweite Untersuchungen? 
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Rechtsschutz 
ÅZurückstellung mit Außenwirkung für 

Vorhabenträger (Verwaltungsakt) 

ÅGrds. Anhörung vor Erlass (§ 28 VwVfG), aber 
ÅZum Teil ohne Anhörung erlassen => immer mit 

Zurückstellung rechnen! 

ÅEnger Kontakt zur Genehmigungsbehörde 

ÅWiderspruch und Anfechtungsklage 

Ågerichtlicher Eilrechtsschutz (Sofortvollzug) 
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Genehmigungs- und Verfahrensmanagement 

 

Å 14 Anwälte/Anwältinnen in Potsdam 

ÅKommunalberatung: Privatisierung, Rekommunalisierung, 
interkommunale Kooperationen, Vergaberecht 

ÅBetreuung von Bauleitplan-, Genehmigungs-, Plan-
feststellungs- und sonstigen Zulassungsverfahren 

ÅErneuerbare Energien (Windenergie, Biomasse, PV): 

Å Anlagenplanung und Anlagenzulassungsverfahren 

Å EEG-rechtliche Beratung: Netzanschluss, Vergütungsfragen 

 

Χ ausschließlich öffentlich-rechtlich / bundesweit tätig 
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